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RS OGH 1997/5/14 7Ob148/97h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1997

Norm

GebAG 1975 §34 Abs1 idF BGBl1994/623

GebAG 1975 §34 Abs2 idF BGBl1994/623

GebAG 1975 §42 Abs1 idF BGBl1994/623

Rechtssatz

Ordnet das Gericht ohne gesetzliche Grundlage die Auszahlung (hier: Dolmetschgebühren) aus Amtsgeldern an, ohne

daß eine der zur Zahlung verp?ichteten Parteien Verfahrenshilfe genießt und der Sachverständige auf Zahlung der

gesamten Gebühr aus Amtsgeldern des Gerichts verzichtet hat, dann sind die Voraussetzungen für die Bestimmung

der Gebühr nach den Tarifen des GebAG nicht gegeben.
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